
Neubestellung des ASR für die Amtsperiode 
2009-2013 

Der Auslandschweizerrat (ASR) ist das repräsentative Organ 
der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Er vertritt 
die Interessen aller ausgewanderten Schweizerinnen und 
Schweizer in den politischen Kreisen der Schweiz. Der ASR 
spielt somit eine entscheidende Rolle für die Wahrung der 
Interessen der Auslandschweizer. Die Delegierten des ASR 
werden für die Periode von 2009 bis 2013 neu gewählt. Ein 
internationaler Aufruf richtet sich daher an alle 
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die als 
Delegierte im ASR Einsitz nehmen möchten. Dieser setzt sich 
aus Vertretern der Schweizergemeinschaften im Ausland sowie 
aus Inlandschweizern zusammen. Als von den Behörden 
anerkanntes Sprachrohr der Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer vertritt der ASR die Interessen unserer 
Landsleute im Ausland und nimmt zu den politischen Fragen 
Stellung, die für diese von Belang sind. Er ist das 
«Auslandschweizer-Parlament», das legislative Organ der 
Auslandschweizer-Organisation (ASO) und tritt zweimal 
jährlich in der Schweiz zusammen. 

Von den insgesamt 700'000 im Ausland lebenden Schweizern sind fast 120'000 im Wahlregister 
eingetragen, um von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Wenn alle Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer einen Kanton bilden würden, wäre dieser bevölkerungsmässig der drittgrösste der 
Schweiz. Es ist deshalb äusserst wichtig, dass ihre Interessen auch in der Schweiz vertreten werden.    

   

Wie werden die Sitze verteilt?  

Im April 2008 hat der ASR eine Neuverteilung der Sitze beschlossen. Von 140 Sitzen sind 120 für 
Auslandschweizer bestimmt (60 aus Europa, 60 aus Übersee). Hinzu kommen 20 Sitze für 
Inlandmitglieder. Ziel dieser Neuverteilung der Sitze ist es, einer grösseren Anzahl Ländern einen Sitz 
im ASR zu ermöglichen.  

   

Wer kann in den ASR gewählt werden?  



Alle immatrikulierten Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die ihre Kandidatur bei der 
Fachorganisation oder einem Schweizer Verein ihres Aufenthaltslandes anmelden.    

   

Wo werden Kandidaturen eingereicht?  

Sie werden entweder bei der Fachorganisation des Aufenthaltslandes oder bei einem von der ASO 
anerkannten Schweizer Verein eingereicht.   

   

Wie lange dauert eine Amtszeit?  

Die Mitglieder werden für vier Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.    

   

Welches sind die Aufgaben der Delegierten?  

Vertretung  

- Wahrnehmung der Interessen der von ihnen vertretenen Schweizergemeinschaft im  

  ASR und in dessen Institutionen   

- Aktive Rolle als Kontakt- und Auskunftsperson für Landsleute in der vertretenen  

  Region  

   

Kommunikation  

- Information der vertretenen Schweizer Vereine und Fachorganisationen über die   

  Arbeit und Angebote der ASO sowie über Aktuelles aus dem ASR  

- Präsenz im Regionalteil der Schweizer Revue  

- Pflege von Kontakten zu Schweizer Vereinen und Institutionen in der vertretenen  

  Region  

- Pflege von Kontakten zu Schweizer Vertretungen (Botschaft, Berufs- und  

  Honorarkonsulate) in der vertretenen Region  

- Förderung der politischen Partizipation der Auslandschweizerinnen und  

  Auslandschweizer  

- Teilnahme an Aktionen zur Unterstützung der Schweizer Präsenz  



   

Teilnahme  

- Anwesenheit und Teilnahme im ASR sowie gegebenenfalls in Kommissionen /  

  Arbeitsgruppen  

- Ansprechpartner für Schweizer Medien  

   

 Wann finden die Wahlen statt?  

Zwischen Oktober 2008 und Sommer 2009. Am 7. August 2009 wird der neu gewählte Rat seine 
konstituierende Sitzung in Luzern abhalten.  

   

Weitere Informationen finden Sie unter www.aso.ch und www.revue.ch.     
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